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Ämtsblatt

der

Königlichen Regierung z« Düsseldorf.
Stück 3«.

Inhalt der Gesetzsammlung.
823. 800. Das zu Berlin am 3. September 1886
ausgegebene 32. Stück der Gesetz-Sammlung enthält:

Nr. 9157. Kreisordnung für die Provinz Westfalen.
Vom 31. Juli 1886.

Nr. 9158. Gesetz über die Einführung der Provinzial-

ordnung vom 29. Juni 1875 in der Provinz West¬
falen. Vom 1. August 1886.

Nr. 9159. Bekanntmachung, betreffend die Provinzial-

ordnnng für die Provinz Westfalen. Vom 1. August 1886.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Central-Behörden.

824. 807. In Gemäßheitdes Z. 20 des Ausfüh¬
rungsgesetzes zur Civilprozeßordnung vom 24. März

1879 (G.-S. S. 281) und des Z. 6 der Verordnung
vom 16. Juni 1819 (G.-S. S. 157) wird bekannt

gemacht, daß dem Hilfsgeistlichen Franz Maybaum zu
Heerdt bei Neuß die Schuldverschreibungen

s,. der konsolidirten 4v/vjgen Staatsanleihe lit. v Nr.

553 383 über 500 M.;

d. der konsolidirten 3^»o/oigen Staatsanleihe lit. L
Nr. 3348 über 2000 M., lit L Nr. 44 010 über

1000 M., M. v Nr. 45335 über 500 M. angeblich

am 15. v. M. gestohlen worden sind.

Es werden diejenigen, welche sich im Besitze dieser

Urkunden befinden, ausgefordert, dies der unterzeichneten

Kontrolle der Staatspapiere oder dem P. Maybaum

anzuzeigen, widrigenfalls das gerichtliche Aufgebots¬

verfahren behufs Kraftloserklärung der Urkunden bean¬
tragt werden wird.

Berlin, den 6. September 1886.

Königliche Kontrolle der Staatspapiere.823. 810. Die am 1. Oktober 1886 fälligen Zins¬
scheine der Preußischen Staatsschulden werden

bei der Staatsschulden-Tilgungskasse — Taubenstr.

29 Hierselbst, — bei der Reichsbankhauptkasse, sowie

bei den früher zur Einlösung benutzten Königlichen
Kassen und Reichsbankanstalten vom 24. d. M. ab in

den gewöhnlichen Geschäftsstunden eingelöst.

Die Zinsfcheine sind, nach den einzelnen Schuldgat¬

tungen und Werthabschnitten geordnet, den Einlösungs¬

stellen mit einem Verzeichniß vorzulegen, welches die

Stückzahl und den Betrag für jeden Werthab¬

schnitt angiebt, aufgerechnet ist und des Einliefernden

Ausgegeben zu Düsseldorf am 11. September 1886.

Jahrgang 1886.
Namen und Wohnung ersichtlich macht.

Wegen Zahlung der am 1. Oktober fälligen Zinsen

für die in das Staatsschuldbuch eingetragenen

Forderungen bemerken wir, daß die Zusendung dieser
Zinsen mittels der Post, sowie ihre Gutschrift auf den

Reichsbank-Girokonten der Empfangsberechtigten zwischen

dem 17. September und 8. Oktober erfolgt, die
Baarzahlung aber bei der Staatsschulden-Til¬

gungskasse am 17. September, bei den Regie-
rungs-Hanptkassen am 24. September und bei

den mit der Annahme direkter Staatssteuern außerhalb
Berlins betrauten Kassen am 1. Oktober beginnt.

Die Staatsschulden-Tilgungskasse ist für die Zins¬

zahlungen werktäglich von 9 bis 1 Uhr mit Aus¬

schluß des vorletzten Tags in jedem Monat, am letzten
Monatstage aber von 11 bis 1 Uhr geöffnet.

Die Inhaber Preußischer Kousols ersuchen wir, von

den durch uns veröffentlichten „Amtlichen Nachrichten

über das Preußische Staatsschuldbuch", von welchem

die zweite Auflage vor Kurzem erschienen und durch

jede Buchhandlung für 40 Pf. oder von dem Verleger

I. Guttentag (D. Colliu) in Berlin durch die Post sür

45 Pf, franko zu beziehen ist, Kenntniß zu nehmen.

Das Staatsschuldbuch kann seit dem 1. Juli 1886

sowohl von den Besitzern 3Vs°/oiger wie von denen

4<>/giger Konsols benutzt werden.

Berlin, den 3. September 1886. I. 1955.

Hauptverwaltung der Staatsschulden: Sydow.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

82k. 809. Um die Angehörigen der Zöglinge der
Lehrer-Seminare un dKöniglichenPräparanden-

Anstalten in den Stand zu setzen, die Unterhaltungs¬
kosten für die Schüler ihren Verhältnissen und dem

Bedürfniß entsprechend zu berechnen und abzumessen,
bringen wir folgende Zusammenstellung der für die

Zöglinge in den einzelnen Seminaren aufzuwendenden

Kosten, sowie den Durchschnittssatz der zur Verfügung

stehenden Unterstützungen aus Staatsfonds im Verfolg
unserer Bekanntmachung vom 30. Juli 1884, 8. v. 3215

zu allgemeiner Kenntniß:
I. Regierungsbezirk Aachen.

1. In dem Seminar zu Cornelimünster (Internat)

beträgt der zu zahlende Verpflegungssatz für den Tag



1 Mark 2 Pf., die Erhebung des Verpflegungsgeldes
geschieht dreimal im Jahr und zwar am 2V. December,
am Donnerstagvor Palmsonntag und Anfangs August
jeden Jahres.

Für Lehr- und Lernmittel sind beim Eintritt 60 Mark,
in jedem folgenden Jahre 25 bis 30 Mark aufzuwenden.

Der Durchschnittssatz der von der Anstalt gewährten
Unterstützungen beträgt 90 Mark für Kopf und Jahr.

2. In dem Seminar-Externat zu Linnich be¬
trägt der von den Zöglingen zu zahlende Pensionspreis
(für Kost und Wohnung) 39 bis 45 Mark für den
Monat.

Die Aufwendungenfür Lehrmittel betragen, wie bei
dem Seminar zu Cornelimünster, im Durchschnitt 40
Mark jährlich.

An Unterstützungenwerden 140 bis 150 Mark im
Jahr durchschnittlich gewährt.

II. Regierungsbezirk Coblenz.1. In dem Seminar-Internat zu Boppard
stellen sich die Ausgaben für den einzelnen Zögling:

g.) für Kostgeld auf 285 Mark;
d) für Lehr- und Lernmittel auf 28 Mark durch¬

schnittlich im Jahr.
Der Unterstützungssatz für Kopf und Jahr beträgt im

Durchschnitt90 Mark.
2. In dem Seminar-Externat zu Münster¬

maifeld beläuft sich der Verpflegungssatzfür Kopf und
Jahr einschließlich der Aufwendungenfür Heizung und
Licht auf durchschnittlich 372 Mark.

Der jährliche Bedarf an Lehr- und Lernmittel be¬
trägt für den Zögling etwa 50 Mark.

An Unterstützungen entfallen im Durchschnitt 140
Mark auf den Einzelnen jährlich.

3. Im Internat des Seminars zu Neuwied
hat der Zögling einen jährlichen Verpflegungssatz von
256 Mark zu entrichten; die vollständige Verpflegung
des Exteruats-Zöglings kostet unter Einschluß der
Ausgaben für Wohnung, Feuerung und Licht 420 Mark
jährlich.

Für Lehr- und Lernmittel sind im ersten Jahre
60 Mark, in jedem folgenden Jahre je 30 Mark auf¬
zuwenden.

An Unterstützungen werden durchschnittlich im Internat
90 Mark, im Externat 160 Mark im Jahr gewährt.

4. In der als Externat eingerichteten Königlichen
Präparanden-Anstalt zu Simmern berechnen sich
Ausgaben für Verpflegung, Wohnung, Heizung und
Licht auf 340 Mark, für Lehr- und Lernmittel auf
45 Mark für Kopf und Jahr.

An Schulgeldhat jeder Zögling 36 Mark jährlich
zu entrichten, wogegen an Unterstützungen im Jahr
durchschnittlich 126 Mark bewilligt werden.

III. Regierungsbezirk Köln.
1. In dem Seminar-Internat zu Brühl stellt

sich der Verpflegungssatz für Kopf und Jahr auf
270 Mark. Für Anschaffung von Lehr- und Lern¬
mittel sind im ersten Jahre etwa 95 Mark, ini zweiten
43 Mark »nd im dritten 34 Mark in Anschlag zu

bringen.
An Unterstützungen bleiben nach Abzug der Aus¬

gaben für Arzneien und Bettwäsche80 Mark jährlich
für jeden Zögling verfügbar.

2. In dem Seminar-Externat zu Siegburg
beträgt der von den Zöglingen für Verpflegung, Woh¬
nung, Licht und Heizung zu zahlende Verpflegungssatz
406 Mark jährlich im Durchschnitt. Der Bedarf an
Lernmitteln kann mit 60 Mark im Jahr von dem Einzel¬
nen bestritten werden.

An Unterstützung stehen 140 Mark für Kopf und
Jahr zur Verfügung.

IV. Regierungsbezirk Düsseldorf.
1. In dem Seminar-Externat zu Elten stellen

sich die Aufwendungenfür Verpflegung, Wohnung, Licht
und Heizung auf 450 Mark jährlich. Der Bedarf an
Lehr- und Lernmitteln ist auf etwa 40 Mark zu ver¬
anschlagen.

An Unterstützungen werden im Durchschnitt 140 Mark
für Kopf und Jahr gewährt.

2. In dem Seminar-Internat zu Kempen be¬
trägt der Verpflegungssatz für den einzelnen Zögling
240 Mark jährlich. Für Beschaffung von Lehr- und
Lernmittelnsind im ersten Jahre etwa 80 Mark, im
zweiten 50 Mark und im dritten 30 Mark erforderlich.
Zur Bestreitung kleinerer Ausgaben sind noch 30 Mark
jährlich anzusetzen.

An Unterstützungen werden 90 Mark für Kopf und
Jahr gewährt.

3. Im Internat des Seminars zu Mettmann
belaufen sich im Durchschnitt die Verpflegungskostenauf
284 Mark, im Externat auf 432 Mark für Kopf und
Jahr.

Der Bedarf an Lehr- und Lernmitteln stellt sich auf
ungefähr 50 Mark jährlich.

Der Durchschnittssatzder zur Verfügung stehenden
Unterstützungen beträgt beim Internat 90 Mark, beim
Externat 140 Mark für Kopf und Jahr.

Bemerkung: Gegenwärtig sind sämmtliche Zöglinge
im Internat untergebracht,was voraussichtlichauch im
Laufe der nächsten Jahre der Fall sein wird.

4. Im Internat des Seminars zu Moers wird
ein jährlicher Verpflegungssatz von 275 Mark, im
Externat ein solcher von 405 Mark durchschnittlich ge¬
zahlt. Für Lehr- und Lernmittel sind 70 Mark jähr¬
lich erforderlich.

An Unterstützungenwerden gewährt beim Internat
90 Mark, beim Externat 140 Mark durchschnittlich für
Kopf und Jahr.

5. Im Seminar-Externat zu Odeukirchen
zahlen die Zöglinge für Verpflegung und Wohnung
durchschnittlich400 Mark für Kopf nnd Jahr. Der
Betrag für Lehr- uud Lernmittelbeläuft sich auf etwa
18 Mark jährlich.

An Unterstützungen erhalten die Zöglinge für Kopf
nnd Jahr 140 Mark durchschnittlich.

6. Im Seminar-Externat zu Rheydt haben die
Zöglinge für Verpflegungund Wohnung 360 Mark für



Kopf und Jahr zu entrichten. Der Bedarf an Lehr-
und Lernmitteln beträgt durchschnittlich im ersten Jahre
75 Mark, in den beiden folgenden30 Mark jährlich.

An Unterstützungen werden durchschnittlich 140 Mark
für Kopf und Jahr bewilligt.

7. Im Seminar-Internat zu Xanten stellt sich
der Verpflegungssatz auf 300 Mark für Kopf und
Jahr. Lehr- und Lernmittelkosten jährlich etwa 70 Mark.

Der den einzelnen Schülerinnen zu gewährende Durch¬
schnittssatz an Unterstützungenbeträgt 90 Mark jährlich.

V. Regierungsbezirk Trier.
1. Im Internat des Seminars zu Ott-

weiler wird ein Verpflegungssatzvon 300 Mark, im
Externat ein solcher von 375 Mark für Kopf und Jahr
gezahlt. Der jährliche Bedarf an Lehr- und Lern¬
mitteln beläuft sich für einen Zögling der 3. Klasse
auf etwa 70 Mark, der 2. Klasse auf 40 Mark, der
1. Klasse auf 25 Mark.

An Unterstützungen werden für Kopf und Jahr den
Zöglingen des Internats 90 Mark, des Externats 150
Mark durchschnittlich zugewiesen.

Bemerkung: Gegenwärtig sind sämmtliche Zöglinge
im Internat untergebracht,was voraussichtlichauch im
Laufe der nächsten Jabre der Fall sein wird.

2. Im Seminar-Externat zu Prüm (errichtet
1885) zahlen die Zöglinge für Verpflegung und Woh¬
nung durchschnittlich360 Mark für Kopf und Jahr.
Der Bedarf für Lehr- und Lernmittel ist für das erste
Jahr auf 56 Mark zu veranschlagen.

An Unterstützungen werden 150 Mark jährlich für
Kopf und Jahr gewährt.

3. Im Externatdes Lehrerinnen-Seminars
zu Saarburg haben die Schülerinnen einen Ver¬
pflegungssatz von 375 Mark jährlich mit Einschluß der
Entschädigung für Licht und Heizung zu entrichten.

Für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sind
für das erste Jahr 80 Mark, für die beiden folgenden
je 20 Mark erforderlich.

Der Durchschnittssatzder zu gewährenden Unter¬
stützungen beträgt nach Abzug der Entschädigungfür
ärztliche Behandlung und Arzneien 120 Mark für Kopf
und Jahr.

4. Im Seminar-Internat zu Wittlich be
trägt der Verpflegungssatz jährlich 306 Mark ein¬
schließlich der Auslagen für Wäsche. Die Lehr- und Lern¬
mittel erfordern eine jährliche Ausgabe von etwa 60 Mark.

An Unterstützungenwerden durchschnittlich nach Ab¬
zug der Ausgaben für Kurkosten etwa 94 Mark für
Kopf und Jahr bewilligt.

Coblenz, den 13. August 1886. Nr. 6176. 8. L.
KöniglichesProvinzial-Schnlkollegium:v. Puttkamer.
827. 804. Da gegen die dnrch die Regiernngs-Amtsblätter unterm 27. Juli 1872 bekannt gemachten
Bestimmungen, betreffend die Befreiung des zu land¬
wirtschaftlichen und gewerblichenZweckenbestimmten
Salzes von der Salzabgabe, noch vielfach verstoßen
wird, so wird hierdurch wiederholt in Erinnerung ge¬
bracht, daß denaturirtes Salz bei Vermeidung der

gesetzlichenStrafe nicht zu anderen, als den im §, 20
des Gesetzes, betreffend die Erhebung einer Abgabe von
Salz, vom 12. Oktober 1867 — Bundes-Gefetzblatt
für 1867, Seite 41 —näher bezeichneten landwirtschaft¬
lichen und gewerblichen Zwecken verwendetwerden darf.

Köln, den 4. September 1886. Nr. 16121.
Der Provinzial-Steuerdirektor: Freusberg.

828. 799. Die Ehefrau Heinrich Peckels zu Elberfeldhat angeblich auf dem dortigen Gemüsemarkte den ihr
von uns unter dem 4. Januar d. I. ertheilten, zum
Handel mit Obst und Fischen berechtigenden Wander¬
gewerbeschein Nr. 5694 am 28. Juli verloren und trotz
aller Nachforschungen nicht wieder gefunden.

Es wird dieser Schein deßhalb für ungültig erklärt.
Düsseldorf,den 30. August 1886. III. III. 11790.

Königliche Regierung: Freiherr von Berlepsch.
829. 811. Der Herr Minister für Handel und Ge¬werbe hat durch Erlaß vom 26. v. M. genehmigt,daß
dem Ingenieur Gustav Leipold beim Dampfkessel-
Ueberwachnngsvereinzu Barmen die nachgesuchte Er¬
laubniß zur Vornahme der regelmäßigen Revisionen
und Wasserdruckproben mit amtlicher Gültigkeit bei den
der Vereinskontrole unterstellten Dampfkesseln wider¬
ruflich ertheilt werde.

Düsseldorf,den 2. September 1886.
Königliche Regierung, Abth. des Innern. Büsgen.
830. 795. Von dem revidirten Statute ver Wittwen-
nnd Waisenkasse für die Elementarlehrer im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf vom 26. December 1885 (Amtsblatt
pro 1886 Stück 23 Nr. 529) und der dazu erlassenen
Dienstinstruktionvom 23. Juli d. I, (Amtsblatt Stück
30 Nr. 698) haben wir besondere Abdrücke anfertigen
lassen, um die Kenntniß der im Statute und der In¬
struktion enthaltenen Bestimmungen den dabei zunächst
Jnteresfirteu: den Mitgliedern der Kasse, den Kommn-
nalkassen und den Ortsbehörden, zu erleichtern.

Der Preis eines Exemplars dieses Separatabdrucks
in Form einer Broschüre wird ans 10 Pf. festgesetzt.

Die Königlichen Landrathsämter wollen den Bethei-
lichten in geeigneter Weise von dem Erscheinen des
Abdrucks Nachricht geben, bezüglicheBestellungendarauf
entgegen nehmen und uns binnen 6 Wochen anzeigen, wie
viel Exemplare für den dortigen Kreis gewünscht werden.

Düsseldorf,den 30. August 1886.
Königliche Regierung, Abtheilungfür Kirchenverwaltung

und Schulwesen: von Schütz.
831. 798. Unter Bezugnahme auf unsere Bekannt¬
machung vom 26. Februar 1868 (Beilage zum 12. Stück
zum Amtsblatt von 1868) bringen wir hiermit zur
allgemeinen Kenntniß, daß der Herr Minister des Innern
den in der Extrabeilage zu gegenwärtiger Amtsblatts-
Nnmmer abgedruckten revidirten Grnndbe st im¬
mun gen der Leibrenten-Anstalt der
Bayerischen Hypotheken- und Wechsel¬
bank zu München unterm 29. Mai d. I. die
staatlicheGenehmigungertheilt hat.

Düsseldorf,den 1. Sept. 1886. I. III. ö. Nr. 4062.
KöniglicheRegierung, Abth. des Innern: Büsgen.
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«32. 796 Uebersicht ansteckender Krankheiten.

Regierungsbezirk Düsseldorf. Jahr 1886. 35. Jahreswoche vom 22. August bis 28. August.

Kreis.

Cholera.

g, Todes-
i>Ug- j Mc,

Pocken.

Zug.
Todes¬

fälle.

Darm- ü Fleck- I! Rückfall-

Typ hus.

Zug- Todes¬
fälle.

Zug. Todes¬
fälle,

Zug. Todes¬
fälle,

Masern.

Zug- Todes¬
fälle,

Zug. Todes¬
fälle.

Zug. Todes¬
fälle.

Kindbett¬

fieber.

Zug- Todes¬
fälle.

Barmen . .

Cleve . . .

Crefeld (Land)

do. (Stadt)

Düsseldorf

(Land) . .

Düsseldorf

(Stadt) .

Duisburg .

Elberfeld .

Essen (Land)

do. (Stadt)
Geldern .

Gladbach .

Grevenbroich

Kempen

Lennep . .
Mettmann.

Moers . .

Mülheim .

Nenß . .
Rees . .

Solingen .

Summe

9

19

11
10

5
2

12
3

34

21

21
6

12

4

14
2
2
2

153 ! 18 35 48 I 8>j23! 4!!— > — >

Vorstehende Uebersicht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Düsseldorf, den 4. September 1886. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

4 > 3

Büsgen.

Bekanntmachungen ans Grund des
Reichs-Gesetzesvom 21. Oktober 1878.
833. 794. Auf Grund der ZZ. 1 und 6 des Reichs¬

gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der

Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (R.-G.-Bl.

S. 351) wird hiermit die in Königsberg i. Pr. unter

dem Vorsitz des Tischlers G. Slomke bestehende Kom¬

mission der Tischler, sowie die durch dieselbe

geleitete Verbindung der in den hiesigen Werkstätten

beschäftigten Tischlergefellen durch die unterzeichnete

Landes-Polizeibehörde verboten.

Königsberg i. Pr., den 24. August 1886.

Der Königliche Regierungs-Präsident.

834. 802. Auf Grund des H. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die nachbenannten
Vereine:

1. derArbeiter-BezirksvereinderOranien-

burger Vorstadt und desWedding,

2. der Arbeiter-Bezirksverein derRosen-
tHaler Vorstadt.

3. der Louisen städtische Bezirksverein

„Vorwärts",

4. der Bezirksverein des werkthätigen Volkes
der Schönhauser Vorstadt,

5. der Bezirksverein „Süd-Ost"

nach Z. 1 Absatz 2 des gedachten Gesetzes durch die

unterzeichnete Landes-Polizeibehörde verboten worden

sind.
Berlin, den 1. September 1886.

Der Königliche Polizei-Präsident: von Richthofen.

835. 803. Auf Grund des Z. 12 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 (R.-G.-Bl. S. 351)

wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß

das in polnischer Sprache gedruckte Flug blatt, welches

mit der Ueberschrift: „kodotnie^ (Arbeiter)" und der

Unterschrift: ,,Konntet robotniei^ (Arbeiter-Komitch"

versehen ist, und auf welchem weder der Ort, noch der

Drucker und Verleger angegeben sind, nach Z. 11 des

gedachten Gesetzes durch die unterzeichnete Landes-Poli¬

zeibehörde verboten worden ist.

Posen, den 3. September 1886.

Königliche Regierung, Abth. des Innern: Gaebel.
83k. 808. Auf Grund des §. 12 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur



öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das Flugblatt
mit der Ueberschrift: Arbeiter! Bürger! und den
Anfangsworten: Nun schon 8 Jahre versucht eine
wüthende Reaktion u. s. w., und den Schlußworten:
„Hoch die Sozialdemokratie!", angeblich gedruckt in der
Vereinsdruckerei Hottingen-Zürich nach Z. 11 des ge¬
dachten Gesetzes durch den Unterzeichneten von Landes-
polizeiwegen verboten worden ist.

Berlin, den 7. September 1886.
Der Königliche Polizei-Präsident: von Richthosen.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden 2c.

837. 797. Es wird darauf aufmerkfam gemacht, daß
die KöniglichenMilitär-Magazinverwaltung^n nach den
für dieselben bestehenden Bestimmungen gehalten sind,
bei Beschaffungen ihres Jahresbedarfs an Roggen,
Hafer, Heu und Stroh in erster Linie die Angebote
von Produzenten zu berücksichtigen,wenn von denselben
Natural von magazinmäßigerBeschaffenheit zu annehm¬
baren Preisen offerirt wird.

Erwünscht ist es, wenn die Produzenten direkt und
ohne Vermittelung von Zwischenhändlern mit den
Magazinverwaltungen Verkehren.

Bezüglichder Qualität der von den Militär-Magazin-
Verwaltungen zu kaufendenNaturalien gelten für die¬
selben folgende Bestimmungen:

Die Körnerfrüchtemüssen trocken und von allen nah¬
rungslosen oder schädlichen Beimischungen als: Staub,
Erde, Stroh und Hülsentheilen, brandigen,rostigen,
verkrüppelten oder ausgewachsenen Körnern, Rade,
Trespe, Knoblauch, Wachtelweizen, Wildhafer zc. mög¬
lichst frei sein. Sie dürfen keinen dumpfen oder fremd¬
artigen Geruch, keinen bittern oder sauren Geschmack
haben, nicht schimmlig,mit Wnrm- oder Wurmspuren
besetzt und müssen von möglichst hohem Scheffelgewicht
sein.

Insbesonderemuß:
1. Roggen von Mutterkorn möglichst frei sein, ein

volles gleichmäßiges Korn haben und pro Scheffel min¬
destens 35,s KZ wiegen.

2. Hafer gelblich glänzend, von dünner Hülse und
mehlreichem Korn sein, das Scheffelgewicht muß min¬
destens 22 KZ betragen.

3. Heu gut gewonnen, nicht bedeutend mit Moos,
Rohr, Schnittgras, Disteln, Segge, Kattenstertoder
andern Pflanzen vermischtsein, die nahrungslosoder
schädlich sind, oder von den Pferden ungern gefressen
werden. Es darf ferner nicht mit Schlamm überzogen,
nicht dumpfig, schwarz oder schimmlig sein, sondern
muß eine frische Farbe und einen süßlichen, kräftigen
Geruch haben.

4. Stroh Roggen- Richtstroh sein, noch die Aehren
haben, nicht mit Disteln vermengt sein und nicht dumpfig
riechen.

Münster, den 1. September 1886.
Königliche Intendantur 7. Armeekorps.

838. 806. Die halbjährlichmit den Postleitheften

erscheinendenUebersichtskarten(I—XIII) können von
dem Publikum allgemein gegen Bezahlung bezogen
werden. Die Bestellungauf die Uebersichtskartenhat
bei deu Postanstalten zu erfolgen; sie kaun sämmtliche
13 Karten umfassen, oder auf einzelne sich beschränken.
Der bei der Bestellungzu entrichtende Kaufpreis für
jedes Kartenexemplar beträgt gleichmäßig 20 Pf.

Ueber die Einrichtungder Karten, von welchen die
nächste Ausgabe Anfangs Oktober erscheint, werven die
Postanstalten Auskunft ertheilen.

Düsseldorf,den 3. September 1886. II. 13394.
Der Kaiserliche Ober-Postdirektor, I. V>: Schmidt.
839. 812. Der zum Zwecke seiner Beschäftigungim
Ressort der landwirtschaftlichen Verwaltung Seitens
des Herrn Justizministersbeurlaubte Gerichtsassessor
Bluhm ist dem Kollegium der hiesigen General-
Kommission überwiesen und am 1. d. M. in dasselbe
eingetreten.

Düsseldorf, den 3. September 1886.
Der General-Kommissions-Präsident.

Personal-Chronik.
849. 814. Kommunalverwaltung.

Der GemeindeempfängerHermann Letzke zu Kellen
ist zum Stellvertreter des Standesbeamten des die
LandbürgermeistereiGriethauseuumfassenden Standes¬
amtsbezirks bestellt worden.

R. Medizinalverwaltung.
Dem Thierarzt Gerhard Grasses zu Barmen ist die

von ihm bisher kommissarisch verwaltete Kreisthierarzt¬
stelle des Stadtkreises Barmen definitiv verliehen.

<Ü. Schulverwaltung.
Dem Bürgermeister Ueffeler zu Burg ist die interi¬

mistische Verwaltung der Lokalschulinspektionüber die
evangelischeVolksschulezu Burg bis auf Weiteres
übertragen worden.

Der Schulamtskandidatiu Sofia Rose aus Höxter ist
die Erlaubnißzur Annahme einer Hauslehrerinstelle im
diesseitigenRegierungsbezirkertheilt worden.

Der Lehrerin Maria Wrampelmeyerzu Duisburg ist
die Erlaubniß ertheilt, daselbst eine Privat-Erziehuugs-
Anstalt für Mädchen zu errichten und zu leiten.
Ernennungen von Lehrern und Lehrerinnen im Laufe

des Monats August 1886.
a,. provisorisch:

1. Bäcker, Ludwig, an einer Volkssch. der Stadt¬
bürgermeistereiDorp. 2. Braun, Elise, an der kath.
Volkssch. zu Calcar. 3. Bredow, Otto, an der evang.
Volkssch. zu Hüringhausen. 4. Bungert, Wilhelm, an
der evang. Volkssch. zu Elten. 5. Bnsch, Anton, an
der kath. Volkssch. zu Goch. 6. Cremer, Franziska, an
einer Volkssch. des StadtkreisesDuisburg. 7. Dohmen,
Carl, an der kath. Volkssch. zu Burscheid. 8. Dor-
mann, Maria, an der kath. Martini-Volkssch. zu Wesel.
9. Frauzen, Caroline, an der kath. Volkssch. zu Vink-
rath. 10. Gaux, Anna, an der kath. Volkssch. zu
Mülsort. 11. vom Grafen, Edmund, an der evang.
Volkssch. zu Dellwig. 12. Hellwinbrock, an der kath.



Volkssch. zu Stoppeliberg. 13. Hulverscheidt, Eduard,
au einer Volkssch. der Stadtbürgermeisterei Remscheid.
14. Keilen, Christof, an der kath. Volkssch. zu Calden-
hausen. 15. Kowald, Ludwig, an einer Volkssch. der
StadtbürgermeistereiRemscheid. 16. Langenhoff,Catha-
rina, an der kath. Volkssch. zu Verberg. 17. Loh-
schelder, Heinrich, an der kath. Volkssch. zu Bedburg.
18. Mittelacher, Elisabeth, an der evang. höheren
Mädchenschule zu Remscheid. 19. Nelles, Wilhelm, an
einer Volkssch. des StadtkreisesBarmen. 20. Oder,
Friedrich, an der evang. Volkssch. zu Bennert.
21. Pfaffenbach,Jda, an der evang. höheren Mädchen¬
schule zu Remscheid. 22. Pütz, Emilie, an der evang.
höheren Mädchensch. zu Remscheid. 23. Repel, Hedwig,
an der evang. höheren Mädchensch.zu Remscheid.
24. Rings, Wilhelm, an einer Volkssch. der Stadt¬
bürgermeisterei M.-Gladbach. 25. Roelen, Lina, an
der kath. Volkssch. zu Xanten. 26. Rosenbusch, Sally,
an der jüdischen Volkssch. zu Dinslaken. 27. Schu¬
macher, Hermann, an einer Volkssch. der Stadtbürger¬
meisterei Nheydt. 28. Strich, Edmuud, an einer Volks¬
schule der Stadtbürgermeisterei Ronsdorf. 29. Terlin-
den, Maria, an der kath. Volkssch. Ul zu Styrum.
30. Willenbrink, Elise, an der kath. Volkssch. zu Goch.
31. Willinen, Therese, an der kath. Volkssch. zu
Kaldenkirchen.

d. definitiv.
1. Betzel, Eugen, an einer Volkssch. des Stadtkreises

Barmen. 2. Biedemann, Johann, an der kath.
Volkssch. zu Steckrade. 3. Blaß, Richard, an einer
Volkssch. der StadtbürgermeistereiSolingen. 4. Büscher,
Jakob, zum l. Lehrer au der kath. Volkssch. zu Gün-
hoven. 5. Busch, Wilhelm, zum I. Lehrer an einer
Volkssch. der Stadtbürgermeisterei Oberhausen. 6. von
Czerkawsky,Maria, an der kath. Volkssch. zu Kleinen-
broich. 7. Denser, Richard, an einer Volkssch. des
Stadtkreises Duisburg. 8. Euing, Josef, an der kath.
Volkssch. I. zu Altendorf. 9. Faßbender, Gertrud, an
einer Volkssch. des Stadtkreises Düsseldorf. 10. Flach¬
mann, Robert, an der evang. Volksfch. zu Bergheim.
11. Grus, Hermann, an der kath. Volkssch. zu Ringen¬
berg. 12. Happekotte, Clemens, zum I. Lehrer au der
kath. Volkssch. zu Dellivig. 13. Hünemeyer, Philipp,
an der kath. Volkssch. zu Uerdingen. 14. Jansen,
Johann, an einer Volkssch. der kath. St. Johannis-
Schulgemeinde zu Essen. 15. Jbels, Josef, an einer
Volkssch. des Stadtkreises Duisburg. 16. Kaufmann,
Gottfried, an der kath. Volksfch. zu Schlebusch. 17.
Körholz, Bernard, an der kath. Volkssch. zu Tanten.
18. Krohn, Hubert, an der kath. Volkssch. zu Schelfen.
19. Krumme, Wilhelm,zum 1. Lehrer an der kath.
Volkssch. zu Schönebeck. 20. Lehmkuhl, Wilhelm, an
der kath. Volkssch. zu Werden. 21. Müller, Johannes,
an der kath. Volkssch. zu Jmmigrath. 22.Müncker, Robert,
zum I. Lehrer an einer Volkssch. der Stadtbürgermeisterei
Mülheim a. d. Ruhr. 23. Noel, Elisabeth, an der
kathol. Volkssch.zu Kehrum. 24. Parnitzke, Heinrich,
an der kath. Volkssch. zu Beyenburg. 25. Pfaffenbach,

Otto, zum Rektor der evang. höheren Mädchenschule zu
Remscheid. 26. Prenger, Henriette, an einer Volks¬
schule des Stadtkreises 'Barmen. 27. Ruthmann,
Johann, an der evangelischenVolksschulezu Wesel.
28. Säger, Wilhelm, an der evang. Volkssch. zu Patt¬
scheid. 29. Sander, Dietrich, an einer Volkssch. der
StadtbürgermeistereiSolingen. 30. Schardinel, Johanna,
an einer Volkssch. des StadtkreisesDüsseldorf. 31.
Schmitz, Gottfried, an der kath. Volkssch. I zu Frohn-
hausen. 32. Schnödewind, Heinrich, an der kath.
Volkssch. zu Meerkamp. 33. Schulte, Luise, an einer
Volkssch. der Stadtbürgermeisterei M.-Gladbach. 34.
Schmieren, Engelbert, an der kath. Volkssch. zu Werden.
35. Simons, Lambert, an der kath. Volkssch. zu Nieder-
cassel. 36. Spieß, Wilhelm, an der kath. Volkssch. zu
Wersteu. 37. Stallmann, Georg, zum 1. Lehrer an
der evang. Volkssch. zu Friedrichshöhe.38. Steynes,
Gustav, zum 1. Lehrer an einer Volkssch. der Stadt¬
bürgermeisterei M.-Gladbach. 39. Stumpf, Wilhelm,
an der evang. Volkssch. zu Vogelheim. 40. Bossen,
Herbert, an der kath. Volkssch.zu Schlebusch. 41.
Weber, Wilhelm, an einer Volkssch. der Bürgermeisterei
Lüttringhausen. 42. Weher, Jakob, an der kath.
Volkssch. Brühl der Stadtbürgermeisterei Dorp. 43.
Wintgen, Friedrich, an der kath. Volkssch. zu Heisingen.
44. Wittkamp, Hermann, an emer Volkssch. der Stadt¬
bürgermeistereiSolingen. 45. Zimmermann, Heinrich,
zum 1. Lehrer an der kath. Volkssch. zu St. Peter.
L41. 805. Personal Veränderungenim Bezirke der

Kaiserlichen Ober-Postdirektionzu Düsseldorf.
Ernannt zum Ober-Telegraphenassistentender Tele¬

graph enassistent Pasemann in Essen (Ruhr).
Versetzt: die Postsekretäre Mithoff von Düsseldorf

nach Minden (Wests.), Langbein von Neuß nach Elber-
seld, Geck von Hagen (Westf.) nach Essen (Ruhr),
Schnell von Ereseld nach Brandenburg (Havel), Everts-
busch von Rheydt nach Düsseldorf(Bz. Düsseldorf),
Fiedler von Rheydt (H. Düsseldorf)nach Goldberg.

Angestellt: als PostVerwalter der PostassistentBan¬
kamp in Hochneukirch, als Postassistentder Postanwärter
Scheel in Remscheid.

In den Ruhestand versetzt: der Ober-Telegraphen-
afsistent Büermann in Essen (Ruhr), der Postsekretär
van Thiel in Rheydt (H. Düsseldorf), der Postsekretär
Duisberg in Düsseldorf.

Gestorben: der PostVerwalter Krebs in Homberg
(Rhein).
L4L. 813. Personal-Veränderungen

im Bezirk des Landgerichts Düsseldorf.
Der AmtsrichterKiel in Waldbroel ist als Land¬

richter an das hiesige Landgerichtversetzt.
Der diätarische Gerichtsschreibergehülse Vater Hierselbst

ist zum etatsmäßigen Gerichtsschreibergehülfenbei dem
Amtsgericht in Lennep, und der Militäranwärter Reitz
von Stolberg zum diätarischen Gerichtsschreibergehülfen
bei dem hiesigen Landgericht ernannt.

Die RechtskandidatenMeller, Memminger, Remy und
Hegeler sind zu Referendaren ernannt.
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Der Gerichtsassessor vr. Springmühl ist dem hiesigen
Amtsgericht als Hülfsrichter überwiesen.

Die Referendare Dönhofs und Schmidt sind in
Folge ihrer Ernennung zu Regierungs-Referendarenaus
dem Justizdienst ausgeschieden.

Der Amtsgerichtsrath Jösting zu Creseld ist auf
seinen Antrag vom 1. Oktober d. I. ab in den Ruhe¬
stand versetzt.

Düsseldorf, den 3. September 1886.
Der Präsident des Königlichen Landgerichts.

843. 815. Zusammenstellung
Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 137, 138, 139 und 140 zur Besetzung

Bckanntm. angezeigten, gegenwärtig vakanten Dienststellen. Meldung.
5932 Lehrerinstelle an der katholischen Volksschulezu Anrath. Einkommen 825 Mark und 75 Mark

Miethsentschädigung. 15,/9.
5980 Lehrerstelle an der katholischen Volksschule zu Broich, Einkommen 1350 Mark, freie Wohnung

mit Garten oder 150 Mark Miethsentschädigung. in 3 Wochen.

Hierzu eiue Beilage, betreffend revidirte Grundbestimmungen der Leibrenten-Anstalt der Bayerischen
Hypotheken- und Wechselbank zu München.

Redigirt im Biirean der Königlichen Regierung. — Gedruckt bei L. Boß 6- Co., Königlichen Hofbuchdruckern in Düsseldorf.





Extra-Beilage )»m Königl. Preußischen Regieruilgs-Äilltsblatt.
^en nachstehend abgedruckten, von dem Königlich Bayerischen Staatsministerium des Innern genehmigten Grundbestimmnngen

der Leibrenten-Anstalt der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank zu München vom i. Januar 1886, welche an die
Stelle der Grundbestimmnngenvom 1. Dezember1846 treten, wird die unter Nr. 1 der Concession vom 12. October 1867 vorbehaltene
Genehmigunghierdurch ertheilt.

Berlin, den 29. Mai 1886. Der Minister des Innern.
(Ii. 8.) Im Auftrage: v. Zastrolo.

Cmnllbejkimmllngen lter Leibrmken-Anstaltller Kayerislslen Kypoisleken- Mll Weckselkank
vom l. Äailuar ILZK.

Die Bayerische Hypotheken-nud Wechselbank führt den im
Jahre 1846 eröffneten Geschäftsbetrieb der Leibrenten-Versicherungen
vom 1. Januar 1886 au nach folgenden abgeänderten und er-
wetterten, von der königlichen Staatsregienmg genehmigten Grund¬
bestimmnngen der Leibrenten-Anstalt.

Geschästsplan.
§ 1. Die Abschlüsse von Leibrenten-Versicherungen erfolgen in

der Regel nach den im Anhange dieser Grundbestimmungenbefind¬
lichen Tarifen in folgendenFormen:

auf das Leben einer Person
1. gegen (einmalige)Kapitalseinzahlnng als sofort beginnende,

bis zum Tode zahlbare Leibrente; (Tarif ^ I.)
2. gegen (einmalige)Kapitalseinzahlnng als sofort beginnende,

ans bestimmte Zeit, längstens bis zum Tode zahlbare Leib¬
rente; (Tarif ^ 2.)

K. gegen (einmalige) Kapitalseinzahlnng oder gegen jährliche
Prämien als aufgeschobene, bei Vollendung eines voraus
bestimmten Lebensalters beginnende Leibrente
a) ohne Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähr bei Ableben

der versichertenPerson vor Beginn der Rente, (Tarif ^ 3a. >
?<) mit Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähr,(Tarif ^ 3l>.)

L) auf das Leben zweier Personen gegen (einmalige) Kapitals¬
einzahlung als sofort beginnende, bis zum Tode beider Personen
zahlbare Leibrente,

1. mit Ermäßigung deS ursprünglichenBetrages ans die Hälfte
desselben beim Tode der zuerst stcrbcudeu Person, (Tarif ö I,j

2. mit dauernd gleichem Betrage, (Tarif IZ 2).
§ 2. Der Bank bleibt vorbehalten, auch nach anderen als den

in § 1 bezeichneten Modalitäten und Tarifen auf Grund besonderer
Vereinbarungen Leibrentenverträge abzuschließen,z. B. Wittwen-
Pensionen, gegenseitige llebcrlebensrcnten, aufgeschobene Reuten mit
beschränkter Dauer uud dergleichen.

Wenn hierbei die Prämie» längstens bis zum Tode einer
anderen Person als derjenigen, auf deren Lebensdauer die Renten¬
zahlung zu leisten ist, entrichtet werden, oder die Rentenzahlung
beim Tode einer Person beginnen soll, sei es mit beschränkenden
Bedingungen oder ohne solche, so sind bezüglich des Leibrenten-
Antrages, dessen Behandlung und Bescheidung, des Vertragsab¬
schlusses und der beiderseitigen Rechte nud Verpflichtungen aus dem¬
selben stets die Vorschriftenund Bedingungen maßgebend, welche
in den zur Zeit der Autragstellung giltigeu Gruudbestimmungeu
der Lebensversicherungsanstaltder Bank für Versicherungen anf den
Todesfall enthalten sind.

Erst mit deni Tage, an welchem die erste Rentenzahlungerfolgt
oder eine Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähreinzutretenhat, treten
für diese Zahlungen die Grundbestimmnngender Leibrentenanstalt
in Kraft.

Vorstehende Bestimmung bildet einen Theil der allgemeinen
Versichernngsbedingungen solcher Leibrentenversicherungen und wird in
die über dieselben auszustellenden Versicherungsscheine ausgenommen.

§ 3. Wer einen Leibrentenvertrag niit der Bank abschließen
will, hat bei derselben einen schriftlichen Antrag') einzureichen, in
welchemdie Art der Versicherung zu bezeichnen, die Geburtsdaten
derjenigenPersonen, von deren Leben oder Alter der Rentenbezng
abhängen soll, die Vor- und Zunamen dieser Personen, wie auch der¬
jenigen, welche die Rente beziehen sollen, und der Betrag der Rente

') Fiir Lelbrentenanträge werden Formulare ausgegeben, welche direkt von
der Anstalt oder durch Vermittelung eine» Agenten bezogen werden können.

einerseits,die beabsichtigteKapitalseinzahlnng oder Höhe und Dauer
der zu zahlenden Prämien andererseits,anzugeben, die Verpflichtung
znr Zahlung etwaiger Steuern oder Stempelkosten für den Vertrags¬
abschluß, sowie der Gebühr für die Ausstellungdes Versicherungs¬
scheines (Aufnahmegebühr endlich für deu Fall jährlicher Prämien¬
zahlung auch die Verpflichtung znr Zahlung von mindestens einer
Jahresprämie zu übernehmen ist.

Der Antragstellerhat zugleich mit dem Antrage legale Gebnrts-
ausweisefür diejenigenPersonen, von deren Leben oder Alter der
Nentenbezng abhängen soll, einzureichen.

§ 4. Anträge anf Leibrentenversichcrnngen können bei der Bank
direkt an die Leibrentenanstalt oder durch Vermittelungeines Agenten
gestellt werden; eine Vergütung irgend welcher Art, außer auf Ver¬
langen des Agenten Porto-Ersatz, ist dabei nicht zu leiste».

§ 5. Kapitalseinzahlmigcu auf Leibreuteuverficherimgc» sind
portofrei direkt an die Leibrenteuaustalt zu leisten. Im Falle der
Vermittelungdurch eine andere Person trägt der Einzahler Gefahr
nnd Haftung für den richtigen Eingang der Zahlung bei der Bank.

Einzahlungen anf Leibrentenversicherungen sind in Baarem zu
leisten; bei Kapitalseinzahlnngenkönnen jedoch nach vorheriger Ver¬
einbarung Werthpapiere unter Berechnung des Kurses vom Tage
des Eingangs bei der Bank substitnirtwerden.

§ 6. Bei Anwendungder Tarifsätzewird das Alter der Per¬
sonen, von deren Leben die Rentenzahlungabhängt, nach den zurück¬
gelegten vollen Altersjahren bemessen.

8 7. Wenn Leibrentenversicherungenmit Kapitalseinzahlnng
beantragt werden, so darf letztere im Minimum nicht unter 1000 Mk.
und im Maximum in der Regel nicht über 100,000 Mark betragen.

Bei Anträgen anf Leibreutenversicherung mit jährlichen Prämien
darf die zu versichernde jährlicheRente im Minimum nicht unter
SV Mk., im Maximum in der Regel nicht über 10,000 Mk. betragen.

§ 8. Der Abschluß eines Leibrentenvertrageswird durch die
Ausstellung des Leibrentenversichernngsscheinesdoknmentirt, in welchem
die allgemeinen Versichernngsbedingnngen nach dem Inhalte dieser
Grundbestimmnngeneingedruckt uud die etwaigen besonderen Ver¬
sichernngsbedingnngen eingeschrieben sind.

Allgemeine Versicherungsbedingllngen.
Z 9. Der Versichernngsnehmer,das heißt diejenige Person,

welche eine Leibreutenversicherung bei der Bank beantragt nnd mit
derselben abschließt, resp, der von der Bank anerkanntennd legiti-
mirte Rechtsnachfolger dieser Person tritt allein mit der Anstalt in
ein Vertragsverhältuiß, zu welchen! weder die Zustimmungdes Ver¬
sicherten, d. i. derjenigen Person, von deren Leben die Rentenzahlung
abhängt, noch des Bezugsberechtigten,d. i. derjenigen Person,
welche die Rente oder die Kapitals- resp. Prämien-Rückgewährzn
beziehen hat, nothwendigist falls Versicherungsnehmer, Versicherter
und Bezugsberechtigter verschiedene Personen sind.

Der Versicherungsnehmerist ausschließlichbis zu dem Zeit¬
punkte, an welchem der Anstalt der Eintritt der den Beginn des
Rentenbezngesoder die Verpflichtungznr Kapitals- resp. Prämien-
Rückgewähr bediugenden Umstände nachgewiesen ist, der Anstalt gegen¬
über znr Verfügung über die Versicherung berechtigt; vom genannten
Zeitpunkteab sind, falls der Versicherungsnehmerbis dahin keine
anderweitige, der Anstalt nachgewiesene Verfügung getroffen hat,
ausschließlich die beuauuten Bezugsberechtigtenzum Empfange der
Renten, beziehungsweise der Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähr
berechtigt.

§ 10. Nur bei Leibrentenversicherungen, für welche die Prä¬
mien längstens bis zum Tode einer anderen als der versicherten
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Person entrichtet würden, oder die Rentenzahlung beim Tode einer
Person beginnen soll, sei es mit beschränkenden Bedingungen oder
ohne solche, ist die Zustimmung dieser Personen znm vollen Inhalte
des Vertrages, sowie zn allen späteren Aenderungen desselben, ins¬
besondere anch zn einer Cession oder Verpfändung der aus demselben
cutspringenden Rechte erforderlich.

§ I!. Eine Cession oder Verpfändung der ans einer Leibrenten-
Versicherung jeder Art entspringenden Rechte erlangt der Anstalt
gegenüber rechtliche Geltnng mir dann, wenn sie von allen Bethei¬
ligten in bewcisfähiger Form nnter Einreichnng des Versicherungs¬
scheines — im Falle der Versicherung gegen Prämienzahlung mit
der Angabe, wer fortan die Prämien bezahlen wird — der Anstalt
angezeigt nnd von dieser durch Vermerk auf dem Versicherungsscheine
anerkannt wird.

Die Anstalt darf die Anerkennung ohne Angabe von Gründen
verweigern.

§ IS. Die vom Versicherungsnehmer abgegebenen schriftlichen

Erklärungen nnd beigebrachten Bescheinigungen bilden die Grundlage
des Versicherungsvertrages, dessen Inhalt lediglich dnrch den von
der Anstalt ansgeftellten Versicherungsschein beurkundet wird.

Für die Nichtigkeit und Vollständigkeit aller dieser Angaben
uud Erklärungen ist der Versicherungsnehmer allein verantwortlich,
auch wenn jene von einem Vertreter der Anstalt oder sonst einem
Dritten niedergeschrieben sind.

Mündliche oder schriftliche Erklärungen, welche der Versicherte
oder der Versicherungsnehmer neben den vorstehend erwähnten De¬
klarationen oder mißerhalb derselben einem Vertreter der Anstalt
oder anderen Persoueu abgegeben haben, sind für den Versicherungs¬
vertrag ohne rechtliche Bedeutung uud können niemals gegen die
Anstalt geltend gemacht werden.

§ 1A. Bei Versicherungen mit (einmaliger) Kapitalseinzahlung wird
der Versicherungsschein von dem Tage datirt, an welchem die Zahlung
bei der Bank eingeht nnd tritt an demselben Tage Mittags 12 Uhr
die Versicherung in Kraft. Die Anstalt hat darauf dem Versichcrnngs-
nchmer den Versicherungsschein anf dessen Gefahr zn übermitteln.

Bei Versicherungen mit jahrlicher Prämienzahlung wird der
Versicherungsschein von dem Tage datirt, an welche"? der Antrag
bei der Bank eingeht nnd tritt die Versicherung an dem Tage in
Kraft, an welchem gegen Ansfolgnng des Versicherungsscheines die
Zahlung der ersten Prämie oder Prämienrate uud etwaiger Steuern
oder Stempelkosten, sowie der Aufnahmegebühr bewirkt wurde.

§ 14. Aenderungen oder Modifikationen der in dem Versicherungs¬
scheine getroffenen Bestimmungen bedürfen zn ihrer Willigkeit eines
ausdrücklichen Vermerks der Direktion der Anstalt in dem Ver¬
sicherungsscheine über deren Zustimmung.

§ 15. Wenn in einem Leibrcntenvertrage, nach welchem der
Rentenbezng auf bestimmte Zeit aufgeschoben ist, jährliche Prämien¬
zahlung bedungen wird, so können die jährlichen Prämien anf Antrag
des Versicherungsnehmers mit Genehmigung der Anstalt in Raten
bezahlt werden, doch ist in diesem Falle für ZinSvcrlust und ver¬
mehrte Vcrwaltunaskosteu die vou der Direktion festgesetzte Ent¬
schädigung zu bezahlen. Anch bei solcher Ratenzahlung der Prämien
ist der Versicherungsnehmer stets verpflichtet, die volle Jahresprämie
bis zum Ende des Versichernngsjahres zu entrichten, da die noch
nicht gezahlten Raten lediglich als gestundet gelten.

Anch kaun der Versicherungsnehmer die Art der Prämien¬
zahlung mit Zustimmung der Direktion verändern, hat dieß aber
mindestens vier Wochen vor dem nächsten Fälligkeitstermine der
Prämie oder der Rate zu erklären.

Die Zahlung der ersten Prämie oder Prämienrate nebst
Steuer- oder Stempelkosten nnd Aufnahmegebühr kann rechtsgiltig
nur innerhalb 30 Tagen von dem Tage ab gerechnet, an welchem
die Direktion der Anstalt den Versichernngsschein nach dem Datnm
desselben ausgefertigt hat, geleistet werden.

Für die Zahlung der folgenden Prämien ist ebenfalls eine
Frist von 30 Tagen gestattet, innerhalb welcher die am Fälligkeits¬
tage versäumte Zahlung nachgeholt werden kann <Respektzeit>. Werden
die Prämien innerhalb dieser Frist nicht vollständig berichtigt, so ist
die Anstalt nach Ablauf derselben zwar noch drei Monate lang ver¬
pflichtet die nachträglich angebotene Prämienzahlung anzunehmen,
jedoch mir gegen gleichzeitige Entrichtung von Verzugszinsen mit 5 pEt.
x. a. berechnet für die seit dem Fälligkeitstermine verflossene Zeit.

Wird die versäumte Prämienzahlung auch iuuerhalb dieser
dreimonatlichen Frist nicht vollständig nnd unter Entrichtung der
Verzugszinsen nachgeholt, so ist die Anstalt aller durch deu Ver¬
sicherungsvertrag übernommenen Verbindlichkeiten entledigt, ohne daß
es von ihrer Seite irgend einer Benachrichtigung an den Versicherten
oder den Versicherungsnehmer oder sonst Jemanden bedarf.

Bei Versicherungen mit jährlichen Prämien wird über jede Prä¬
mienzahlung eine Prämienrechnnng ertheilt. Die Zahlnng der Prä¬
mie ist rechtsgiltig nur erfolgt, wenn sie dnrch den Versicherungs¬
nehmer oder dessen von der Direktion der Anstalt anerkannten, legi-
timirten Rechtsnachfolger gegen eine von der Direktion der Anstalt
ausgestellte und vollzogene Prämienrechnnng, welche bei der ersten
Prämienzahlung sich anf dem Versicherungsscheine befindet, innerhalb
der festgesetzten Fristen geleistet wurde, die letztsällig gewesene Prämie
rechtzeitig bezahlt war nnd der die fragliche Prämienrechnnng aus¬
händigende Beauftragte der Anstalt anf derselben qnittirend bescheinigt
hat, an welchem Tage nnd dnrch wen die Zahlung der Prämie erfolgte.

Die Prämienzahlung ist kostenfrei zn leisten und soll in der
Regel an den Agenten, der das Geschäft vermittelte, oder den Ver¬
sicherungsschein aushändigte, resp, dessen Nachfolger erfolgen, wobei
die Anstalt für den Agenten haftet, sie mich aber, wenn dieß aus
irgend einer Ursache Anstand findet, oder der Agent nicht im Besitze
der vou der Direktion vollzogenen Prämienrechnuug ist, unmittelbar
an die Direktion der Anstalt innerhalb der festgesetzten Fristen erfolgen.

Wünscht der Versicherungsnehmer an einen anderen als den
bisherigen Agenten zn zahlen, so mich er dieß der Anstalt mindestens
einen Monat vor dem nächsten Fälligkeitstermine seiner Prämie
schriftlich anzeigen.

Die Anstalt ist nicht verpflichtet an Entrichtung der fälligen
Prämie zn mahnen oder die Prämien einziehen zn lassen und es

kaun gegen die Folgen versäumter Prämienzahlung in keinem Falle
der Einwand erhoben werden, dcch die Anstalt in anderen Fällen
oder bei früheren Fälligkeitsterminen an Entrichtnng der Prämie
gemahnt oder die letztere eingezogen habe.

§ 16. Bei allen Leibrentenverträgen, nach welchen der Rentcn-
bezug auf bestimmte Zeit aufgeschoben nnd Kapitals- resp. Prämicu-
Rückgewähr bedungen ist, gestattet die Anstalt dem Versicherungs¬
nehmer oder dem von ihr anerkannten, legitimirten Rechtsnachfolger
desselben auf schriftlichen Antrag den Rückkauf unter folgenden
Bedingungen:

1. Ist für die Versicherung eine einmalige KapitalSeinzahlnng
geleistet worden, so kann der Rückkauf mir während der
Dauer des Aufschubs und zwar spätestens ein halbes Jahr
vor dem ersten NcntenzahluugStcrmiuc bewirkt werden uud
es zahlt die Anstalt als Rückkanfspreis das eingelegte Ka¬
pital ohne Zinsen nnter Abzug von 10 Prozent desselben.

2. Ist die Versicherung mit jährlicher Prämienzahlung abge¬
schlossen worden, so kann der Rückkauf frühestens nach Ablauf
von zwei Jahren nach dem Datnm des Versichernngsscheines
und spätestens ein halbes Jahr vor dein ersten Rcnten-
zahlniigstermine bewirkt werden und es zahlt die Anstalt als
Rückkanfspreis die Summe der bezahlten Jahresprämien,
ohne Zinsen, nnter Abzug zweier Jahresprämien.

3. Der Rückkauf kann anch anf einen Theil der versicherten
Rente beschränkt werden, doch muß der verbleibende Rest der
Rente mindestens fünfzig Mark betragen (Reduktion).

4. Die Zahlung der Rückkaufsfumme erfolgt nur gegen Rückgabe
des Versichernngsscheines sammt Coupons.

§ 17. Ist nach den Bestimmungen des § 16 für eine Leib-
rentenversichcrung der Rückkauf gestattet, so zahlt die Anstalt dem
Versicherungsnehmer oder dessen von der Anstalt anerkannten legiti¬
mirten Rechtsnachfolger gegen Rückgabe des Versicherungsscheines
sammt Coupons den Rücklaufspreis anch dann, wenn nach Ablauf
der in Z 15 festgesetzten Fristen die Prämie nicht entrichtet wnrde,
doch muß in diesem Falle der RückkaufSpreis binnen Jahresfrist
nach dem Fälligkeitstermine der versäumten Prämienzahlung von
der Anstalt schriftlich reklamirt werden.

§ 18. Bei Leibrentenversichernngen mit bestimmter Aufschubzeit
und jährlicher Prämienzahlung kann der Versicherungsnehmer oder
der von der Anstalt anerkannte, legitimirte Rechtsnachfolger desselben
nach mindestens zweijähriger Versichernngsdaner Befreiung von
weiterer Prämienzahlung gegen Reduktion der bedungenen Rente
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verlangen, wenn die reduzirte Rente mindestens noch 50 Mk> jähr¬
lich beträgt.

Die Reduktion wird in der Art vorgenommen, daß die neue
Rente nach den geleisteten Jahresprämicn, diese als einmalige
Kapitalseinzahluugcu angenommen, unter sonst gleichen Umständen,
insbesondere nach dem Alter, das der Versicherte an den Fälligkeits¬
terminen der gezahlten Jahresprämie hatte, berechnet wird.

§ 13. Der Leibrcnteiivertrag ist ohne Weiteres aufgehoben, die
durch den Versichernugsschein benrknndete Versicherung gilt deshalb
ohne Weiteres und ohne eine besondere Erklärung von dem Abschlüsse
resp, der Wiederinkraftsetzung au für uichtig uud jeder Anspruch aus
die Reute und die Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähr ist verloren,
wenn eines der Schriftstücke, welche dem Vertrage zu Gründe liegen,
oder anf Grund deren die Rente erhoben wird, unrichtige Angaben
enthält, welche anf den Entschluß der Anstalt, sich überhaupt oder
unter deu stipulirteu Kapitals- oder Prämienzahlungen, oder unter
den ftipulirten Rentenzahlungen auf den Vertrag einzulassen, von
Einfluß waren oder sein konnten.

In diesen Fällen sind die der Anstalt bereits bezahlten Be¬
träge verfallen und die etwa bereits bezahlten Reuten mit Verzugs¬
zinsen von 5 Prozent p. a. derselben zurückzuerstatteu.

Wird jedoch der Beweis erbracht, daß die unrichtigen Angaben
olne Verschulden dessen, der sie gemacht, vorgebracht wurden, so
findet die Fortsetzung des Vertrages statt, wenn die zum Nachtheile
der Anstalt entstandenen Kapitals- resp. Prämiendiffcrcnzeu uud bei
eiugetreteuciu Rentenbeznge auch die zum Nachtheile der Anstalt ent¬
standenen Nentendifferenzen — beides nebst Zinsen nnd Zinseszinsen
zu S Prozent i>. a. — spätestens binnen dreißig Tagen nach der
von der Anstalt ergangenen Aufforderung znrückvergütet werden.

8 20. Ist eine Versicherung mit Kapitals- resp. Prämien-
Rückgewähr abgeschlossen, so wird diese mit dem Tode der versicherten

Person, falls er vor Eintritt des den Rentenbezng bedingenden Zeit¬
punktes erfolgt, fällig und bei jährlicher Prämienzahlung aus der
Summe der bezahlten Jahrespräiuien sexkl. Stuuduugsziusen bei
Ratenzahlung) unter Abzng nur einer Jahresprämie uud zinfenfrei
dagegen bei einmaliger Kapitalseinzahlnng ans dieser unter Abzug
von 2 Prozent derselben nnd zinsenfrei berechnet.

Die Zahlung der Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähr erfolgt
au den hierfür benannten Bezugsberechtigten uud weuu ein solcher nicht
benannt, oder wenn dessen Tod nachgewiesen ist, an den Versicherungs¬
nehmer, resp, dessen legitimirteu Rechtsnaclisolger, jedoch in allen
Fälleu nnr gegen Rückgabe des Versicherungsscheines sammt Conpons.

§ 21, Zur Erhebung der Rente werden Coupous, höchstens
zwanzig Stück bei sofort beginnenden Leibrenten dem Leibrentenfcheiue
beigegebeu, bei aufgeschobeueu Leibrenten dem Bezugsberechtigten
auf dessen Anmeldung bei Beginn des RentenbezngeZ ausgehändigt
und bei Erschöpfung durch deu Reuteubezug — ebenfalls auf An¬
meldung des Bezugsberechtigten — jedesmal erneuert.

lieber deu Empfang des Leibreuteufcheiues und der Eoupons
ist der Bank eine Bescheiuiguug zu geben.

Die Conpons enthalten einerseits die Vorschrift für die Quittung
über deu Empfang der jeweiligen Rentenzahlnng, andererseits die
Vorschrift für die Beglaubigung der Unterschrift bei der Quittung.

K 22. Die tarifmäßigen jährlichen Renten kommen in zwei
gleichen Raten am 1. Jauuar und 1. Juli eines jeden Jahres zur
Auszahlung, doch können auch andere Raten und andere Termine
mit der Anstalt besonders vereinbart werden.

Bei sofort beginnenden Leibrenten wird die erste Rente aus der
Jahresreute nach dem Verhältnisse der zwischen dem Datum des Ver¬
sicherungsscheines und dem ersten Reuteutermiue liegenden Anzahl
Tage zum ganzen Jahre als Theilrente berechnet und am ersten
Ncntcntermine bezahlt; bei Renten, welche anf Lebensdauer zuzahlen
sind, wird als letzte Rente ebenfalls eine Theilrente nach Verhältniß
der zwischen dem letzten Erhebnugstermiue uud dem Todestage des
Versicherten liegenden Zeit berechnet (Sterberente).

Wenn der Renteubezug bis nach Vollendung eines bestimmten
Lebensalters aufgeschoben ist, so beginnt die Rente nach Vollendung
dieses Altersjahres mit dem Jahrestage des Versichernngsabschlnsses
tDatnm des Versicherungsscheines) und wird erstmals am nächst¬
folgenden Reutentermine als Theilrente bezahlt, welche aus der
Jahresrente uach Verhältniß der seit dem Beginne der Reute ver¬
flossenen Anzahl von Tagen zum ganzen Jahr berechnet wird.

Z 23. Jede der Anstalt obliegende Zahlung, insbesondere die
Eoupouseiulösuug, d. i. die Zahluug der Reute gegen Rückgabe der
Coupons findet bei der Cassa der Bayerischen Hypotheken- nnd
Wechselbank in München statt. Auf den schriftlichen Antrag des
Bezugsberechtigten kaun die Zahlung — jedoch auf Gefahr uud
Kosten desselben — auch durch Baarseuduug, Wechsel oder durch
eiueu Agenten geleistet werden; in letzterem Falle kann der Agent
Porto-Ersatz verlangen.

Werden fällige Renten nnd sonstige Beträge verspätet erhoben,
so kann eine Zinszahlung für die Verspätung nicht beansprucht werdui.

K 24. Die Zahluug der Rente erfolgt an den Präseutanten
der vom Bezugsberechtigten ordnungsmäßig abgnittirten uud mit
Unterschriftsbeglanbigung versehenen Conpons gegen deren Mckgabe.

Ist der Bezugsberechtigte zugleich der Versicherte, so wird die
Sterberente an dessen legitimirten Rechtsnachfolger nur gegen Rück¬
gabe des Versicherungsscheines und der noch nicht eingelösten Cou¬
pons verabfolgt.

Die Unterschriftsbeglanbigung kann von einer znr Führung
eines Dienstsiegels berechtigten Person oder Behörde uuter Beisetzung
des Siegels, nach vorherigem Uebereinkommen mit der Anstalt auch
vou einem Agenten derselben, ferner von einem Beamten der Bank
bewirkt werden.

Außerdem ist die Anstalt berechtigt, vor Auszahlung der Rente
die Vorlage eines amtlichen Attestes "darüber, daß der Versicherte
sich noch am Leben befindet (Lebensattest), zn verlangen.

Alle Zahlungen jeder Art, welche gegen Rückgabe des VerficherngS-
scheines nebst Coupons zu leisten sind, erfolgen an den Präfeutauten
des Versicherungsscheines mit Coupons, welcher ebenso wie der Prä-
sentant der Coupons als Empfangsberechtigter oder als vou diesem
zur Feststellung und Annahme der Zahlung bevollmächtigt augeschen
wird; die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Nachweis
der Legitimation des Präseutauteu zu fordern nnd, wenn dieser
nicht vollständig geführt wird, die Zahlung zn verweigern.

8 25. Wird eine Rente oder Sterberente binnen drei Jahren
nach ihrer Fälligkeit oder wird eine Kapitals- resp. Prämien-Rückgewähr
oder eine Rückkausssumme biuneu drei Jahren nach ihrer Fälligkeit
resp. Reklamation nicht erhoben, so ist sie der Anstalt verfallen.

Wird die Erhebung der Renten während eines Zeitraumes von
fünf Jahren unterlassen, so ist die Versicherung zu Gunsten der
Anstalt erloschen uud die Anstalt zu einer Zahlung irgend welcher
Art nicht verpflichtet.

Z 26. Zu Verlust gegangene Versicherungsscheine nnd Conpons
werden von der Anstalt erneuert, wenn anf Antrag uud Kosten des
Versicherungsnehmers resp, des Bezugsberechtigten von der zuständigen
Behörde die Amortisation bewirkt worden ist.

§ 27. Die für den Leibreutenvertrag gesetzlich bestimmte Abgabe
an den Staat trägt der Versichernngsuehmer; für die Ausstellung
des Vcrsicherniigsschciues ist eine Gebühr von fünf Mark an die
Anstalt zu entrichten.

§ 28. Falls die Anstalt eine Zahlung verweigert, so ist jeder
Anspruch au die Bank erloschen, weun nicht binnen drei Monaten
nach erklärter Weigerung die Klage beim zuständigen Gerichte er¬
hoben und der Anstalt zugestellt wird.

§ 29. Die Giltigkeit der Versicherung sowie die aus derselben
entspringenden Rechte nnd Verbindlichkeiten beider Theile sind nach
dem Versicherungsscheine uud subsidär nach den am Sitze der An¬
stalt zur Zeit des Vertragsabschlusses in Kraft bestehenden Gesetzen
zu beurtheilen.

Alle Streitigkeiten zwischen der Anstalt und den bei einer Ver¬
sicherung betheiligten Personen, gleichviel ob die Anstalt Klägerin
oder Beklagte ist, gehören ausschließlich vor die Gerichte zu München,
soweit die Anstalt nicht gegenüber einzelnen Staatsregierungen die
Gerichte des Wohnortes des betreffenden Generalagenten, eventuell
der Hauptstadt des betreffenden Landes mit der Wirkung als eom-
petent anerkannt hat, daß sie dort bei allen Streitigkeiten mit An¬
gehörigen des betreffenden Landes Recht zu nehmen und zu geben hat.

Vereinbarungen über die Bildung von Schiedsgerichten zur
Entscheidung entstandener Differenzen sind zulässig.

§ 30. Diese Grundbestimmuugen finden ihre Anwendung anf
die seit 1. Jauuar 1886 abgeschlossenen Leibrentenverträge und haben
anf frühere Leibrentenverfichernngen keine rückwirkende Kraft.
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Tarife
dn Leibrenten-Anstalt d-r Knyerischen Hypotheken- »,,d Wechsel-Sank.

Tarif ^ 1.

Für sofort beginnende, bis zum Tode des Versicherten zahlbare Leibrenten.

Jährliche Leib- Kapitals¬ Jährliche Leib¬ Kapitals- Jährliche Leib¬ Kapitals¬
Beitritts- rentc aus einer einzahlung für Beitritts- rente aus einer einzahlung für Beitritts. rente aus einer einzahlung für

Kapitals¬ eine Leibreute Kapitals¬ eine Leibrente
Alter

Kapitals- eine Leibrente
Alter einzahlung von von jährlich Alter einzahlung von von jährlich einzahluug von von jährlich

Mark 100 Mark 100 Mark 10» Mark 100 Mark 100 Mark 100

M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf.
»0 5 .62 1779 36 45 6.79 1472.75 «0 9 .63 1038 .42
»1 5.67 1763.6? 40 6.91 1447.18 «1 9.89 1011.12
»2 5.72 1748 .25 47 7.0» 1420.45 02 10.1« 984 .25

5.7? 1733.1» 48 7.18 1392.76 0!! 10.45 956 94
34 5 83 1715.2? 40 7 .33 1364 .26 «4 10.74 931 .10

ü5 5 89 1697.?g 60 7 .49 1335.ii 05 11 .05 904 9»

»<! 5 .96 >677.85 51 7.66 1305 48 «0 1 1.3? 879 .51
S7 6.03 1658.3? 52 7 .84 1275 .51 07 11.70 854.70
!t8 6.11 1636.86 53 8.03 1245 .33 08 12.05 829.S»
30 6 .19 1615.51 54 8 .23 1215.0? 00 12 .42 805.15

40 6.27 1594.90 55 8 .45 1183 .43 70 12.81 780 .64
41 6.36 1572 .33 5<i 8.67 1153 40 7t 13 .21 757.00
42 6.46 1547 .99 57 8.90 I 123 60 72 13.64 733 .14
4:i 6 .56 1524 .39 58 9.13 1095.29 7» 14.09 709.72
44 6.67 1499.25 5» 9 .38 1066.10 74 14 .5? 686.34

75 15 .08 663.13

Die jährlichen Rente» werden in zwei gleichen Raten am I. Januar und 1. Juli bezahlt.

2.crrif ^
Einmalige Kapitalseinzahluug für eine sofort beginnende, nach Vollendung eines bestimmten Alters-

jahrcs oder bei früher eintretendem Todesfall aufhörende Leibrente von jährlich Mark lOH.

Bei.
tritts-
Altcr

Altersjahr, mit dessen Vollendung der Bezug der Leibrente aufhört:

8 S 1V 1t 12 1» 14 1» 1K 18 2» 25

Bei¬
tritts-
Attcr

1
2
:i
4
5

<;
7
8
!>

10

11
12
IZ
14
15

A!. Pf.
441 .99

M. Pf.
5I9.I?
452 .32

M. Pf.
590.oi
529.0t
455.Zu

M, Pf.
657 .7?

602 .2»
533 .44
459 .45

W. Pf.
722 .65
672 .12
668 .09
538 .86
461 .84

M. Pf.
784 .83
738 .9?
679.»
614.??
542.W

463 .29

M. Pf.
844 4»
802 .91
747.71
687 .3?
618.S?

543 .92
464 .23

M. Pf.
901 .63
864.iu
8I3.o?
756 .83
692 02

621.06
545 .18
464.«?

W. Pf.
956.50
922.5«
875 .53
823.31
762.21

694 .88
622.63
546.03
465.Z2

M. Pf.
1009.1?

978 .73
935.Z?
886 .95
829 .4»

765 .53
696 .77
623 .71
546 .63
465 .63

M. Pf.
1059 .72
1032 .41

992.6?
947.8?
893.71

833. is
767 .72
698 .05
624 .45
547 .03

465.82

M. Pf.
I I 54 .87
1133 .03
1100 .04
1062 .03
1014 .23

959 .8?
900 .65
837 .31
770 .21
699 .50

625 .24
547 .42
465 .28

M. Pf.
1242 .5?
1225 .28
1198 .48
1166 .68
1124 .67

1075 .98
1022 .41

964 .89
903 .72
839 .14

771 23
700 .01
625 .44
547 45
465 .94

M. Pf.
1433 .31
1423.78
1410 .24
1391 .72
1362 .12

1325 53
1284 .13
1238 .92
1190 .44
1138 .95

1084 .6»
1027 .4?

967 .58
904 .82
839 .39

»
4
5

0
7
8
1»

10

11
12
1»
14
15

Die jährlichen Renten werden in zwei gleichen Raten am 1. Januar und 1. Juli bezahlt.
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